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Betrachtung durch die Erweiterung erstmals die
Größe von 10 ha übersteigen.

Die Kreisverwaltungsbehörde beteiligt das Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur fach-
lichen und fachrechtlichen Beurteilung, insbeson-
dere

- ob das Gehege für Zwecke der Landwirtschaft
betrieben wird,

- ob die Besatzstärke aufgrund des Ertragspotentials
des Grünlands angemessen istr

- wenn Wald von dem Gehege betroffen ist, u. a. im
Hinblick auf die Frage der Rodung (Art. 9 Abs. 3
bis 8 BayWaldG), ggf. zur Entscheidung zuständig-
keitshalber.

Den Anzeigenden bzw. Antragstellern ist das in
Anlage 5 enthaltene Formular zur Verfügung zu
stellen.

Bei den Anzeigen sind anzugeben:

- Lageplan,

- Angaben über Größe, Ausgestaltung und Lage des
zu errichtenden Geheges,

- Art, Zahl und Geschlecht der zu haltenden Tiere,

- die für die Tätigkeit verantwortliche Person,

- Angaben über die Sachkunde der verantwortlichen
Person.

Eine tierschutzrechtliche Anzeige oder ein Antrag
auf Erteilung der jagdrechtlichen Genehmigung gel-
ten auch als naturschutzrechtliche Anzeige (Art. 25
Abs. 1 BayNatSchG). Sofern Anzeigen/Anträge beim
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
eingehen, sind diese unverzüglich an die zuständi-
ge Kreisverwaltungsbehörde weiterzuleiten. Diese
trifft mit Eingang der Anzeige mit den vollständi-
gen Unterlagen die Entscheidungen nach § 43 Abs. 3
Sätze 2 bis 4 BNatSchG.

Ist eine jagdrechtliche Genehmigung nach Art. 23
Abs. 2 Satz 1 BayJG erforderlich, trifft die Kreisver-
waltungsbehörde als untere Jagdbehörde die Ent-
scheidungen nach § 43 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 BNatSchG
im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde
(Art. 25 Abs. 2 BayNatSchG) und ggf. (Rodung von
Wald) im Einvernehmen mit dem Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten als unterer Forstbehörde
(Art. 9 Abs. 8 BayWaldG in Verbindung mit Art. 39
Abs. 2 Satz 2 BayWaldG).

Ist hingegen nach anderen Vorschriften zugleich eine
behördliche Gestattung erforderlich (z. B. eine Bauge-
nehmigung), so wird die Wildgehegegenehmigung
durch diese Gestattung ersetzt (Art. 23 Abs. 2 Satz 4
Halbsatz 1 BayJG). In diesen Fällen entscheidet
die für die Gestattung zuständige Behörde im Ein-
vernehmen mit der Jagd- und Naturschutzbehörde
(Art. 23 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 BayJG). Sie ist dann
auch zuständige Behörde im Sinn des Art. 25 Abs. 2
BayNatSchG.

Bei anzeigepflichtigen Tiergehegen sollen - soweit
erforderlich - naturschutzrechtliche und tierschutz-
rechtliche Anordnungen bei der schwerpunktmäßig
betroffenen Behörde in einem Bescheid gebündelt
werden. Sind keine Anordnungen erforderlich, ist
dies dem Anzeigenden so bald wie möglich mitzu-

7824-L

Richtlinien für die Haltung
von Dam-r Rot-f Sika- sowie Muffelwild

(GehegewildR)

Gemeinsame Bekanntmachung der
Bayerischen Staatsministerien für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten, des Innern, für Bau und
Verkehr und für Umwelt und Verbraucherschutz

vom 10. Januar 2014 Az.: F8-7447-1/5

Für die Haltung von Dam-, Rot-, Sika- sowie Muffelwild
werden folgende Richtlinien nebst Anlagen 1 bis 6 erlas-
sen:

1. Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für die Errichtung, Erwei-
terung, wesentliche Änderung sowie den Betrieb
von Gehegen zur landwirtschaftlichen Wildhaltung
von Dam-, Rot-, Sika- und Muffelwild. Ziel ist eine
extensive, naturverträgliche Gehegehaltung. Die
landwirtschaftliche Wildhaltung muss Primärzweck
sein. Die Vorschriften über die Errichtung, Erwei-
terung, wesentliche Änderung und den Betrieb von
Zoos finden keine Anwendung.

Außerhalb der landwirtschaftlichen Wildhaltung gel-
ten die Leitlinien des Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für eine
tierschutzgerechte Haltung von Wild in Gehegen
(Haltung in Wildgehegen) vom 27. Mai 1995, die
Leitlinien für die Haltung, Ausbildung und Nutzung
von Tieren in Zirkusbetrieben oder ähnlichen Ein-
richtungen vom 15. Oktober 1990 bzw. das Gutach-
ten über Mindestanforderungen an die Haltung von
Säugetieren vom 10. Juni 1996.

2. Anzeige - und G enehmigungs verfahr en

Wer ein Gehege für Dam-, Rot-, Sika- oder Muffel-
wild errichten, erweitern, wesentlich ändern oder
betreiben will, hat dies der Kreisverwaltungsbehör-
de gemäß § 43 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG mindestens
einen Monat vorher sowie die gewerbsmäßige Hal-
tung solcher Tiere nach § 11 Abs. 6 Satz 1 TierSchG1)
vier Wochen vor Aufnahme der Tätigkeit anzuzeigen.
Die Anzeige kann auch über das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten erfolgen. Art. 25 Abs. 3
BayNatSchG bleibt grundsätzlich unberührt. Jedoch
ist im Regelfall davon auszugehen, dass für die im
Geltungsbereich festgelegte Art der landwirtschaft-
lichen Wildhaltung die Voraussetzungen für Aus-
nahmen von der Anzeigepflicht im Sinn des Art. 25
Abs. 3 Nrn. 2 und 3 BayNatSchG nicht vorliegen. Ab
einer Gehegegröße von 10 ha ist die Errichtung, die
Erweiterung und der Betrieb von Wildgehegen zu-
dem gemäß Art. 23 Abs. 2 Satz 1 BayJG genehmi-
gungspflichtig. Die jagdrechtliche Genehmigungs-
pflicht gilt auch für Wildgehege, die bei einheitlicher

1) In der bis zum 13. Juli 2013 geltenden Fassung, die gemäß § 21
TierSchG bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach §11
Abs. 6 Satz 2 TierSchG (neue Fassung) weiter anzuwenden ist;
vgl. hierzu die Erläuterungen zu § 11 Abs. 6 TierSchG in der
Anlage 6.
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3.2 Allgemeine Anforderungen an die fachgerechte
Betreuung (§ 11 Abs. 6 Satz 3 in Verbindung mit
§2 Nr. 3TierSchG)

3.2.1 Sachkunde

Die für den Betrieb des Geheges verantwortliche Per-
son muss über die erforderlichen fachlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten verfügen. Bestehen Zweifel, ob
die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten vorliegen, kann die Kreisverwaltungsbehörde
mit der verantwortlichen Person ein Fachgespräch
führen. Vom Vorliegen der erforderlichen fachlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten ist weiter auszugehen,
wenn die verantwortliche Person erfolgreich an
einem Sachkundelehrgang über landwirtschaft-
liche Wildhaltung teilgenommen hat oder bereits
über mehrere Jahre Gehegewild unbeanstandet ge-
halten hat, insbesondere wenn sie bereits vor dem
Inkrafttreten dieser Richtlinien ein genehmigtes
Wildgehege betrieben oder betreut hat.

3.2.2 Gehegekontrolle

Es muss sichergestellt sein, dass das Gehege regel-
mäßig vom Betreiber oder seinen Beauftragten kon-
trolliert wird. Den Vertretern der zuständigen Behör-
den ist Zutritt zum Wildgehege zu gewähren.

3.2.3 Gehegebuch

Das Gehegebuch muss den Anforderungen nach
den einschlägigen Rechtsnormen entsprechen. Die
Einzelheiten enthält Nr. 2 der Anlage 4.

3.2.4 Geweihabnahme

Hirschen darf das Geweih nur aufgrund einer
tierärztlichen Indikation im Einzelfall abgenommen
werden.

3.3 Allgemeine Anforderungen aus der Sicht des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege; Zugang zur
freien Natur (§43 Abs. 2 Nrn. 2, 3 BNatSchG)

Einzelheiten enthält Anlage 2.

4. Jagdrechtliche Genehmigungsvoraussetzungen
(Art. 23 Abs. 3 BayJG) bei Gehegegröße ab 10 ha

Die jagdrechtlichen Anforderungen gelten ab einer
Gehegegröße über 10 ha. Einzelheiten enthält
Anlage 3.

5. Sonstige Rechtsvorschriften

Die Vorgaben der sonstigen Rechtsvorschriften,
insbesondere Baurecht, Veterinärrecht, sonstiges
Tierschutzrecht und Waffenrecht sind einzuhalten.
Die Einzelheiten enthält Anlage 4.

6. Inkrafttreten, Auß erkraf ttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom
1. Januar 2014 in Kraft. Mit Ablauf des 31. Dezember
2013 tritt die Bekanntmachung vom 2. Januar 2007
(A11MB1 S. 156) außer Kraft.

teilen. Ist neben der Anzeige eine Genehmigung
erforderlich, soll die zuständige Behörde in ihrem
Bescheid ggf. notwendige naturschutzrechtliche und/
oder tierschutzrechtliche Anordnungen bündeln.

Die Beratung durch die Behörden soll auf eine ord-
nungsgemäße Gestaltung der Gehege hinwirken,
so dass Anordnungen möglichst nicht erforderlich
werden.

Die Kreisverwaltungsbehörde kann gemäß §43
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG die erforderlichen Anord-
nungen treffen, um die Einhaltung der sich aus § 43
Abs. 2 BNatSchG ergebenden Anforderungen sicher-
zustellen.

Die Beseitigung eines Geheges soll angeordnet wer-
den, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zu-
stände hergestellt werden können (§43 Abs. 3 Satz 3
BNatSchG). Wird die Beseitigung des Geheges ange-
ordnet, so ist durch Anordnung sicherzustellen, dass
die von der Schließung betroffenen Tiere angemessen
auf Kosten des Betreibers art- und tiergerecht behan-
delt und untergebracht werden. Eine Beseitigung der
Tiere ist nur in Übereinstimmung mit den arten- und
tierschutzrechtlichen Bestimmungen zulässig, wenn
keine andere zumutbare Alternative für die Unter-
bringung der Tiere besteht (§ 43 Abs. 3 Satz 4, § 42
Abs. 8 Sätze 2 und 3 BNatSchG).

Die Kreisverwaltungsbehörde hat das Halten von
Gehegewild zu untersagen, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass die Einhaltung der
Vorschriften des § 2 TierSchG nicht sichergestellt
ist, und diesem Mangel nicht innerhalb einer von
der Behörde gesetzten Frist abgeholfen worden ist.
Die Ausübung der untersagten Tätigkeit kann von
der Behörde auch durch Schließung der Betriebs-
oder Geschäftsräume verhindert werden (§11 Abs. 6
Sätze 3 und 4 TierSchG2)).

Ist bereits nach früheren Vorschriften die Geneh-
migung zur Errichtung, zur Erweiterung oder zum
Betrieb des Tiergeheges und/oder auch die Erlaubnis
zum gewerbsmäßigen Halten von Tieren in Wild-
gehegen erteilt, so gelten diese weiterhin. Wesent-
liche Änderungen (Gehegeerweiterung, Wechsel der
Tierart etc.) sind anzuzeigen.

Tierschutzrechtliche und naturschutzrechtliche
Voraussetzungen nach §43 Abs. 2 BNatSchG,
Art. 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BayJG, §11 Abs. 6
Satz 3 in Verbindung mit § 2 TierSchG

Anforderungen an die artgemäße und verhaltensge-
rechte Haltung, Pflege, Ernährung und Sicherung
(§43 Abs. 2 Nr. 1, §42 Abs. 3 Nrn. 1 bis 4 BNatSchG,
Art. 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BayJG, § 11 Abs. 6 Satz 3
in Verbindung mit § 2 Nr. 1 TierSchG).

Die Tiere sind ihrer Art und ihren Bedürfnissen ent-
sprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen, ver-
haltensgerecht und ausbruchsicher unterzubringen.
Die Vorschriften des Tier- und Artenschutzes sind zu
beachten. Die Einzelheiten enthält Anlage 1.

3.1

Schus te r
Ministerialdirektor

Neumeyer
Ministerialdirektor

2) In der bis zum 13. Juli 2013 geltenden Fassung; vgl. hierzu
Fußnote 1 und die Erläuterungen zu § 11 Abs. 6 TierSchG in
der Anlage 6.

Dr. Bar th
Ministerialdirektor
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me nur in geringem Umfang natürliche Schutzmög-
lichkeiten vorhanden, ist umgehend für Wetter- und
Sichtschutz durch inselartige Bepflanzung und für
einen Unterstand zu sorgen. Anpflanzungen sind vor
Beeinträchtigungen durch das Gehegewild zu schüt-
zen. Bei Überschwemmungen muss dem Gehegewild
ausreichend Rückzugsfläche verbleiben. Für frisch-
gesetzte Kälber müssen sichtgeschützte Ablegeplätze
im ruhigsten Bereich des Geheges vorhanden sein.
Den männlichen Tieren muss in der Fegezeit aus-
reichend Fegematerial zur Verfügung stehen. Bei Rot-
und Sikawildhaltung ist eine Suhle notwendig.

4. Fütterungs - und Tränkeeinrichtung

Winterfutter soll in überdachten Raufen mit ausrei-
chenden Fressplätzen zur Verfügung gestellt werden.
Bei Mischgehegen können im Einzelfall mehrere
Futterstellen notwendig sein. Die Futterstellen sind
zu befestigen. Für Kälber sollen separate Fütterungs-
möglichkeiten (Kälberschlupf) vorgesehen werden.
Den Tieren sollen zusätzlich holzige Zweige von Bäu-
men und Sträuchern (Prossholz) vorgelegt werden. Die
ganzjährige Versorgung der Tiere mit Tränkwasser ist
zu sichern.

5. Zaunanlage

5.1 Beschaffenheit

Die Zäune müssen je nach Geländeform für Damwild
1,80 bis 2,00 m, für Rotwild mindestens 2,00 m hoch
sein. Sie sind so zu gestalten, dass Tiere, insbeson-
dere Kälber nicht entweichen können und das Ein-
dringen von Beutegreifern, streunenden Hunden u. a.
vorgebeugt wird. Von männlichem geweihtragendem
Rot- und Sikawild kann unter bestimmten Umständen,
insbesondere während der Brunft, ein erhöhtes Gefah-
renpotential für Menschen ausgehen. Bei der Haltung
von männlichem geweihtragendem Rot- und Sikawild
ist deshalb besonders auf die ausbruchsichere Gestal-
tung der Zäune zu achten.

Der Verlauf des Zaunes darf keine spitzen Winkel auf-
weisen. Verletzungsgefahren ist vorzubeugen.

5.2 Ausbruch des Gehegewildes

Ein Ausbruch von Gehegewild ist unverzüglich der
Kreis Verwaltungsbehörde und der örtlich zuständi-
gen Polizeidienststelle anzuzeigen. Empfohlen wird,
auch die Inhaber der angrenzenden Jagdreviere zu
verständigen.

6. Fangeinrichtung

In größeren Gehegen soll eine Fangeinrichtung vor-
handen sein. Sie muss so eingerichtet sein, dass pro
Tier 0,6 bis 1,0 m2 Fläche zur Verfügung stehen. Ist
für Behandlungs- und Kontrollmaßnahmen am Tier
die Immobilisation vorgesehen, kann von einer Fang-
anlage abgesehen werden.

7. Sikawild, Muffelwild

Die Haltungsanforderungen für Dam- und Rotwild
gelten sinngemäß auch für Sikawild und Muffelwild.

8. Baurechtliche Anforderungen

Zu den baurechtlichen Anforderungen siehe Nr. 1 der
Anlage 4.

Anlage 1

Anforderungen an die Einrichtung von landwirtschaft-
lichen Wildgehegen1^
(zu Nr. 3.1 der Richtlinien)

1. Gehegegröße und Besatzstärke

Die Mindestgröße eines Geheges, in dem gewerbsmä-
ßig Gehegewild gehalten wird, beträgt bei Damwild
1 ha, bei Rotwild 2 ha. Mischgehege sollen nicht
kleiner als 3 ha sein.

Für jedes erwachsene Tier mit Nachzucht muss
eine Mindestfläche von 1.000 m2 bei Damwild und
2.000 m2 bei Rotwild zur Verfügung stehen. Als Nach-
zucht gelten Jungtiere bis zum 31. Dezember des auf
das Geburtsjahr folgenden Jahres. Die zulässige Be-
satzstärke im Einzelfall hat sich nach den jeweiligen
Standorteigenschaften zu richten; so kann z. B. bei
ertragsschwächerem Grünland eine niedrigere Besatz-
stärke angemessen sein. Während der Vegetationszeit
muss der Nahrungsbedarf des Gehegewildes weit-
gehend durch den Futteraufwuchs im Gehege gedeckt
werden können.

Die zeitweise Unterteilung des Geheges ist zulässig,
wenn während der Vegetationsperiode der Futterauf-
wuchs auf der gesamten Fläche nachhaltig gesichert
ist und für das Gehegewild ein Unterstand und aus-
reichender Sichtschutz vorhanden sind. Die Mindest-
fläche je Unterteilung soll 1 ha nicht unterschreiten.
Bei einer zeitweisen Unterteilung des Geheges wäh-
rend der Hauptvegetationszeit darf die für ein erwach-
senes Tier mit Nachzucht grundsätzlich erforderliche
Mindestfläche unterschritten werden. In der Regel
sollen jedoch für Damwild mindestens 500 m2, für
Rotwild mindestens 1.000 m2 pro Tier mit Nachzucht
zur Verfügung stehen. Insgesamt darf die für das ge-
samte Gehege zugelassene Höchstbesatzstärke nicht
überschritten werden. Zur Brunft- und Setzzeit ist ein
möglichst großes Flächenangebot mit guter Struktu-
rierung, z. B. durch Altgras oder andere höhere Boden-
vegetation, bereitzustellen. Dies gilt insbesondere bei
Mischgehegen.

Artgemäß ist für Dam- und Rotwild ein Mindestbe-
satz von fünf erwachsenen Tieren. In größeren Herden
sollte auf 20 geschlechtsreife weibliche Tiere mindes-
tens ein Zuchthirsch gehalten werden.

2. Sicherstellung der Schalenabnutzung

Ist durch die natürliche Bodenbeschaffenheit ein art-
gerechter Schalenabrieb nicht gesichert, so ist dieser
durch geeignete Maßnahmen (z.B. Befestigung der
Futterplätze und Tränke oder Kiesaufschüttung an den
Koppeldurchlässen) zu gewährleisten.

3. Unterstand, Sichtschutzr Fegematerial, Suhlen

Zur verhaltensgerechten Unterbringung gehört auch
der Schutz des Gehegewildes vor Witterungseinflüs-
sen. Bereits im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Ge-
heges muss ein Mindestmaß an Schutzmöglichkeiten
vorhanden sein. Sind zum Zeitpunkt der Inbetriebnah-

1) Die übrigen Vorgaben der Richtlinien bleiben unberührt.
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Anlage 2 2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

a) Gehege sollen nicht in solchen Landschaftsteilen
errichtet, erweitert oder betrieben werden, die auf-
grund ihrer Ausprägung eine besondere Bedeutung
für das Landschaftsbild haben.

b) Einzäunungen und Unterstände sollen dem Land-
schaftsbild und dem Gelände angepasst werden.
Soweit notwendig, sind Eingrünungsmaßnahmen
durchzuführen, die im Einzelfall auch eine Be-
pflanzung außerhalb der Einzäunung erfordern
können. Für die Einzäunung soll geeignetes Zaun-
material verwendet werden.

Naturschutzfachliche Anforderungen1*
(zu Nr. 3.3 der Richtlinien)

Durch die Anlage sollen weder der Naturhaushalt oder das
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt noch der Zugang
zur freien Natur in unangemessener Weise eingeschränkt
werden. Dies bedeutet im Einzelnen:

1. Beeinträchtigung des Naturhaushalts
a) Grundsätzlich geeignete Standorte sind landwirt-

schaftliche Nutzflächen und Flächen,
- die aus Gründen der Landschaftspflege von

Verbuschung und Bewaldung befreit oder frei-
gehalten werden sollen und

- deren Eignung in Landschaftsschutzgebieten
nicht durch Bestimmungen einer Schutzverord-
nung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist.

Befinden sich innerhalb von Gehegen an geeig-
neten Standorten ökologisch wertvolle Land-
schaftsbestandteile gemäß § 30 BNatSchG, Art. 23
BayNatSchG und §39 Abs. 5 BNatSchG, Art. 16
BayNatSchG (z. B. Nass- und Feuchtflächen, Ma-
ger- und Trockenstandorte) sowie erhaltenswerte
Gebüschflächen, Einzelbäume oder Baumgruppen,
die nicht als Unterstand oder Deckung erforderlich
sind, so sind die für ihre Erhaltung erforderlichen
Bereiche abzutrennen.

b) Grundsätzlich ungeeignete Standorte sind:
- Naturschutzgebiete, Nationalparke, Naturdenk-

mäler sowie geschützte Landschaftsbestandteile,
- ökologisch wertvolle, rechtlich derzeit nicht ge-

schützte Landschaftsbestände, wenn für solche
Flächen Inschutznahmeverfahren im Sinn des
vorhergehenden Spiegelstrichs eingeleitet sind,

- Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
(FFH-Gebiete) und Europäische Vogelschutz-
gebiete, soweit gemäß §34 Abs. 1, 2 BNatSchG
Erhaltungsziele erheblich beeinträchtigt werden
können (Verträglichkeitsprüfung),

- gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 Abs. 2
BNatSchG, Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG,

- ökologisch wertvolle, naturnahe Lebensräume,
die im Rahmen der „Kartierung schutzwürdiger
Biotope in Bayern" erfasst sind,

- Lebensräume besonders zu schützender Arten,
die im Rahmen der Artenschutzkartierung Bay-
ern erfasst sind (z. B. Wiesenbrüterlebensräume,
Amphibienlebensräume), soweit die Gehegehal-
tung sich nachteilig auf diese auswirkt,

- Naturwaldreservate, Bann- und Schutzwälder
sowie sonstige Wälder, soweit sie nicht nur in
kleineren Teilen zur Abrundung des Geheges
einbezogen werden.

Beschränkung des Zugangs zur freien Natur in
unangemessener Weise

Art. 34 und 35 BayNatSchG sind zu beachten. Der
Zugang zur freien Natur darf nicht in unangemesse-
ner Weise eingeschränkt werden. Die Unterbrechung
von Wanderwegen soll vermieden werden. Wird ein
Wanderweg unterbrochen, so ist die weitere Benutzung
des Weges durch zumutbare Umleitungen zu sichern.
Für parallel oder nahe beieinander verlaufende Wan-
derwege können Ausnahmen gelten.

Anzeigen im Sinn von Art. 25 Abs. 1 BayNatSchG
gelten auch als Anzeige gemäß Art. 34 Abs. 1 Satz 2
BayNatSchG.

Anlage 3

Jagdfachliche Anforderungen (ab einer Gehegegröße von
10 ha)1)
(zu Nr. 4 der Richtlinien)

1. Lebensraum der Wildarten außerhalb des Geheges

Es ist darauf zu achten, dass durch die Errichtung oder
Erweiterung von Gehegen freilebendem Wild nicht der
zu seiner Erhaltung notwendige Lebensraum entzogen
wird. Auch sollen Hauptwildwechsel und der Zugang
zu bevorzugten Äsungsflächen nach Möglichkeit nicht
abgeschnitten werden.

2. Beeinträchtigung der Jagdausübung

Durch die Anlage darf die Jagdausübung nicht wesent-
lich beeinträchtigt werden. Unter Jagdausübung ist da-
bei die gesamte auf die Ausübung des Jagdrechts ge-
richtete Tätigkeit zu verstehen. Hierunter fallen nicht
nur das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen
von Wild (§ 1 Abs. 4 BJagdG), sondern auch andere
Maßnahmen des Jagdbetriebs, die Wildhege und die
Ausübung des Jagdschutzes.

3. Sicherung des Wildgeheges

Das Wildgehege ist so zu sichern, dass die Tiere nicht
entweichen können. Siehe hierzu Anlage 1 Nr. 5.1.

1) Die übrigen Vorgaben der Richtlinien bleiben unberührt.1) Die übrigen Vorgaben der Richtlinien bleiben unberührt.
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Anlage 4 4. Töten mit der Schusswaffe

Gehegewild darf nur durch Büchsenschuss getötet wer-
den. Lediglich zur Notschlachtung oder Nottötung bei
festliegenden Tieren darf ausnahmsweise ein Bolzen-
schussgerät eingesetzt werden.

Für den Erwerb und Besitz der notwendigen Schuss-
waffen, der Munition und von Schalldämpfern für
Schusswaffen ist eine Erlaubnis nach den jeweils gülti-
gen Vorschriften des Waffengesetzes erforderlich. Dies
gilt auch für das Schießen mit Schusswaffen. Auch
Jagdscheininhaber benötigen eine behördliche Schie-
ßerlaubnis, da es sich beim Abschuss von Gehegewild
nicht um Jagdausübung handelt. Ein waffenrechtliches
Bedürfnis ist mangels alternativer Tötungsverfahren
in der Regel gegeben. Ein Bedürfnis zur Verwendung
eines Schalldämpfers kann in besonders gelagerten
Fällen aus Gründen des Umweltschutzes (Vermeidung
von Lärmbelästigung) oder des Tierschutzes (Vermei-
dung von Stresssituationen im Wildgehege) gegeben
sein. Soweit die tatsächliche Gewalt über die Schuss-
waffe nur innerhalb eines befriedeten (eingehegten)
Besitztums ausgeübt wird und die Schusswaffe nicht
schuss- und zugriffsbereit zwischen befriedeten Be-
sitztümern transportiert wird, bedarf es keines Waffen-
scheins. Zuständig für die Erteilung der notwendigen
waffenrechtlichen Erlaubnisse (Waffenbesitzkarte,
Schießerlaubnis) ist die Waffenbehörde.

Es ist bereits bei der Anzeige für die Errichtung, Erwei-
terung oder den Betrieb des Geheges darauf zu achten,
dass für den vorgesehenen Standort eine Schießerlaub-
nis nach dem Waffengesetz erteilt werden kann.

5. Ballistische Mindestanforderungen
(Anlage 1 Nrn. 2.3, 2.4 zu § 12 Abs. 3 TierSchlV)

Gehegewild darf nur mit Büchsenpatronen mit einem
Kaliber von mindestens 6,5 Millimetern und einer Auf-
treff energie von mindestens 2.000 Joule auf 100 Meter
getötet werden. Darüber hinaus darf Damwild auch mit
Büchsenpatronen mit einem Kaliber von mindestens
5,6 Millimetern und einer Mündungsenergie von min-
destens 300 Joule betäubt und getötet werden, sofern

- die Schussentfernung weniger als 25 Meter beträgt,

- der Schuss von einem bis zu vier Meter hohen Hoch-
stand abgegeben wird und

- sich der Hochstand in einem geschlossenen Gehege
mit unbefestigtem Boden befindet, dessen Einzäu-
nung mindestens 1,80 Meter hoch ist.

6. Betäuben und Immobilisieren

Für das Betäuben und Immobilisieren mit Narkose-
gewehren oder Blasrohren benötigen Nichttierärzte
eine Ausnahmegenehmigung der Kreisverwaltungs-
behörde nach §5 Abs. 1 TierSchG. Voraussetzung
für die Ausnahmegenehmigung ist die Sachkunde
des Antragstellers. Vom Vorliegen der Sachkunde ist
auszugehen, wenn der Bewerber an dem Sachkunde-
lehrgang über landwirtschaftliche Wildhaltung teil-
genommen hat. Für Narkosegewehre ist daneben eine
Schieß erlaubnis nach dem Waffengesetz erforderlich.

7. Behandlung mit Arzneimitteln

Vom Tierarzt verschriebene oder erworbene Arznei-
mittel dürfen nur nach tierärztlicher Behandlungsan-

Sonstige Rechtsvorschriften^
(zu Nrn. 3.2.3 und 5 der Richtlinien)

1. Baurechtliche Voraussetzungen

Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 Buchst, b BayBO ist eine
offene, sockellose Einfriedung im Außenbereich, soweit
sie der Haltung von Dam-, Rot-, Sika- oder Muffelwild
für Zwecke der Landwirtschaft dient, verfahrensfrei.
Das Gleiche gilt für freistehende Gebäude ohne Feue-
rungsanlagen, die einem landwirtschaftlichen Betrieb
im Sinn des § 35 Abs. 1 Nr. 1, § 201 BauGB dienen, nur
eingeschossig und nicht unterkellert sind, höchstens
100 m2 Brutto-Grundfläche und höchstens 140 m2 über-
dachte Fläche haben und nur zur Unterbringung von
Sachen oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren
bestimmt sind (Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst, c BayBO).
Auch in diesen Fällen sind aber die einschlägigen
materiell-rechtlichen Anforderungen - wie des Bau-
planungs- und des Bauordnungsrechts - zu beachten
(Art. 55 Abs. 2 BayBO). Sind die genannten Vorausset-
zungen nicht erfüllt, ist eine Baugenehmigung erfor-
derlich (Art. 55 Abs. 1 BayBO), die im bauplanungs-
rechtlichen Außenbereich im Einzelfall nur erteilt
werden darf, wenn das Vorhaben öffentliche Belange
nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist
(§35 Abs. 2 BauGB).

2. Gehegebuch

Das Gehegebuch muss die in den einschlägigen
Rechtsnormen geforderten Angaben enthalten:

a) Bestandsregister nach Viehverkehrs Verordnung:
Angabe der Gesamtzahl der Tiere jeweils zum
1. Januar eines Jahres und Angabe von Zu- und
Abgängen (einschließlich Geburten und Veren-
dungen/S chlachtungen) jeweils mit Zahl der Tiere,
Name und Anschrift des abgebenden bzw. aufneh-
menden Betriebes;

b) Aufzeichnungen nach Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung:
- Ergebnis der regelmäßigen Überprüfung des

Bestandes,
- durchgeführte medizinische Behandlungen,

sofern nicht im Bestandsbuch aufgeführt,
- Zahl der bei jeder Kontrolle vorgefundenen ver-

endeten Tiere mit Angabe der Ursache;

c) Aufzeichnungen über die Anwendung apotheken-
pflichtiger (einschließlich verschreibungspflichti-
ger) Arzneimittel gemäß § 2 der Verordnung über
Nachweispflichten der Tierhalter für Arzneimittel,
die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind (Tier-
halter-Arzneimittel-Nachweisverordnung).

3. Töten von G ehegewild

Für das Töten von Wild in Gehegen gilt das Tier-
schutzrecht, insbesondere die Tierschutz-Schlachtver-
ordnung. Die erforderliche Sachkunde ist durch das
Jägerprüfungszeugnis oder durch eine Sachkundebe-
scheinigung gemäß § 4 Abs. 2 der Tierschutz-Schlacht-
verordnung nachzuweisen.

1) Die übrigen Vorgaben der Richtlinien bleiben unberührt.
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Weisung für den betreffenden Fall angewendet werden.
Apothekenpflichtige rezeptfreie Arzneimittel können
ohne Beteiligung eines Tierarztes auch in der Apotheke
bezogen werden, sie dürfen aber nur entsprechend der
Packungsbeilage bzw. Kennzeichnung und nur bei den
genannten Tierarten und Anwendungsgebieten ein-
gesetzt werden (§58 Abs. 1 Arzneimittelgesetz). Jede
Anwendung apothekenpflichtiger Arzneimittel ist un-
verzüglich zu dokumentieren (§ 2 der Verordnung über
Nachweispflichten der Tierhalter für Arzneimittel, die
zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind - Tierhalter-
Arzneimittel-Nachweisverordnung).

Weitere Informationen zur Behandlung von Gehege-
wild mit Arzneimitteln finden sich in den vom
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit (LGL) herausgegebenen „Empfehlungen
zum Transport von Rot-r Dam- und SikawildiJ. Die
Empfehlungen sind über die Homepages des LGL
(http://www.lgl,bayern.de) elektronisch verfügbar.

Es ist verboten, vom Tier gewonnene Lebensmittel in
den Verkehr zu bringen, wenn in oder auf ihnen Stoffe
mit pharmakologischer Wirkung oder deren Umwand-
lungsprodukte vorhanden sind oder deren festgelegte
Höchstwerte überschritten sind. Die für Arzneimittel
festgelegte Wartezeit muss eingehalten werden (§ 10
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-
gesetzbuch).

8. Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung

Wildtiere sind für Infektionskrankheiten empfänglich,
von denen einige auch auf den Menschen übertra-
gen werden können. Das in Gehegen gehaltene Wild
unterliegt den Vorschriften des Tierseuchengesetzes,
sodass der Ausbruch oder der Verdacht von Seuchen,
auf die sich die Anzeigepflicht erstreckt, der Kreis-
verwaltungsbehörde (Veterinäramt) anzuzeigen ist.

Gefallene Tiere unterliegen der Beseitigungspflicht
nach der VO (EG) Nr. 1069/2009 (Verordnung über
tierische Nebenprodukte) in Verbindung mit VO (EU)

Nr. 142/2011 zur Durchführung o. g. VO und § 3 Tieri-
sche Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG).

9. Lebensmittelhygiene

Bei der Erzeugung und Vermarktung von Gehege-
wild sind die lebensmittelrechtlichen Vorschriften der
EU sowie die nationalen DurchführungsVorschriften
einzuhalten. Grundlegend sind dabei in der jeweils
geltenden Fassung die VO (EG) Nr. 178/2002 vom
28. Januar 2002 (Basisverordnung) und die VO des
EU-Hygienepakets (VO (EG) Nr. 852/2004, VO (EG)
Nr. 853/2004 und VO (EG) Nr. 854/2004 vom 29. April
2004). Im nationalen Bereich sind wesentliche lebens-
mittelrechtliche Vorschriften in folgenden Vorgaben
enthalten: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch,
Lebensmittelhygiene-Verordnung, Tierische Lebens-
mittel-Hygieneverordnung, Tierische Lebensmittel-
Überwachungsverordnung. Ansprechpartner für
konkret sich im Einzelfall ergebende lebensmittel-
rechtliche Fragestellungen sind die Kreisverwaltungs-
behörden.

10. Transport

Für den Transport von Gehegewild in Verbindung mit
einer wirtschaftlichen Tätigkeit gelten die Vorschriften
der VO (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren
beim Transport und die Vorschriften der nationalen
Tierschutz-Transportverordnung. Sofern Tiere in Ein-
zelbehältnissen transportiert werden, müssen diese
so beschaffen sein, dass Verletzungen ausgeschlossen
sind. Immobilisierte oder stark sedierte Tiere dürfen
erst dann transportiert werden, wenn die Reaktionsfä-
higkeit wieder hergestellt ist. Umfassende Informatio-
nen zum Transport von Gehegewild finden sich in den
vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit (LGL) herausgegebenen „Empfehlungen zum
Transport von Rot-, Dam- und SikawikT. Die Empfeh-
lungen sind über die Homepages des LGL elektronisch
verfügbar (http://www.lgl.bayern.de).


